
Ort, Datum

Eingangsstempel der Behörde

Absender (Antragsteller)

Einrichtung einer Auskunfts-
bzw. Übermittlungssperre
nach dem Gesetz über das Meldewesen (Meldegesetz 
- MeldeG) i. d. derzeit geltenden Fassung

Name, Vorname(n), Doktorgrad

Geburtsname          Geburtsdatum

Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

1. a) Übermittlungssperren, für die keine Begründung erforderlich ist:

Übermittlungssperre an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften (Art. 29 Abs. 2 Satz 3 MeldeG)

2. Auskunftssperre, für die eine Begründung erforderlich ist:

Ich beantrage die Einrichtung einer Auskunftssperre im Melderegister, da Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder 
ähnliche schutzwürdige Interessen entstehen kann (Art. 31 Abs. 7 MeldeG).

  b) Automatisierte Melderegisterauskunft
Ich widerspreche einfachen Melderegisterauskünften im Weg des automatisierten Abrufs über das Internet (Art. 31 Abs. 3 MeldeG).

Ich widerspreche der Weitergabe meiner Daten für Zwecke der Direktwerbung (Art. 7 MeldeG)

Ich widerspreche der Weitergabe meiner Daten an 
Parteien,  Wählergruppen und andere Träger von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit allgemeinen Wahlen und 
mit Abstimmungen (Art. 32 Abs. 1 MeldeG).

Für den Fall eines Altersjubiläums (z.B. 80. Geburtstag) 
widerspreche ich einer Mitteilung über dieses Jubiläum 
(Art. 32 Abs. 2 MeldeG). 

Für den Fall eines Ehejubiläums (z.B. goldene Hochzeit) 
widersprechen wir einer Mitteilung über dieses Jubiläum 
(Art. 32 Abs. 2 MeldeG). 
– Hierzu ist die Unterschrift beider Ehegatten erforderlich! –

Ich widerspreche der Weitergabe meiner Daten an Adress-
buchverlage (Art. 32 Abs. 3 MeldeG).

Name                    Vorname(n)                Geburtsdatum

Begründung

Bemerkungen

Unterschrift der/des Erklärenden Unterschrift des Ehegatten

Mit freundlichen Grüßen

Hinweis:    Die Auskunftssperre endet mit Ablauf des zweiten auf die Antragstellung folgenden Kalenderjahres; sie kann auf 
Antrag verlängert werden. 

Eine Ausfertigung dieser Erklärung habe ich erhalten Erläuterungen auf der Rückseite:
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Ich gehöre nicht der Religionsgesellschaft meines Ehegatten an und verlange daher, dass meine Daten nicht an die Religionsgesellschaft 
meines Ehegatten übermittelt werden.
Diese Erklärung gilt auch für meine minderjährigen Kinder, soweit sie ebenfalls nicht der Religionsgesellschaft meines Ehegatten 
angehören.



Hinweise zum Widerspruch gegen die Datenübermittlung/Antrag auf Einrichtung einer Auskunftssperre

1. Auskunfts- bzw. Übermittlungssperren, für die keine Begründung erforderlich ist:

 1.1 Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften
   Das Meldegesetz sieht vor, dass den Kirchen neben den Daten ihrer Mitglieder auch einige Grunddaten von Nichtmitgliedern, die mit 

einem Kirchenmitglied im selben Familienverband leben, übermittelt werden dürfen. Der betroffene Familienangehörige – nicht das 
Kirchenmitglied selbst – kann verlangen, dass seine Daten nicht übermittelt werden. Eine Begründung ist nicht erforderlich.

   Diese Übermittlungssperre gilt nicht, soweit Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft übermittelt werden.

 1.2  Auskünfte an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen
   Im Zusammenhang mit allgemeinen Wahlen und mit Abstimmungen dürfen Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvor-

schlägen in den sechs der Stimmabgabe vorangehenden Monaten Auskunft über Namen, Anschrift, Doktorgrad von Gruppen von 
Wahlberechtigten erteilt werden, für deren Zusammensetzung das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist. Die Geburtstage der 
Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Der Empfänger hat die Daten spätestens einen Monat nach der Wahl oder 
Abstimmung zu löschen. Diese Auskunft darf nur erteilt werden, wenn Sie nicht widersprochen haben. Einer Begründung bedarf es nicht.  

 1.3  Auskünfte über Alters- und Ehejubiläen
   Parteien, Wählergruppen, Mitgliedern parlamentarischer Vertretungskörperschaften und Bewerbern für diese, sowie Presse und 

Rundfunk darf eine Melderegisterauskunft über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern erteilt werden. Die Auskunft darf nur die dazu 
erforderlichen Daten (Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift) sowie Tag und Art des Jubiläums umfassen. Diese Auskunft darf 
nur erteilt werden, wenn Sie nicht widersprochen haben. Einer Begründung bedarf es nicht.

 1.4  Auskünfte an Adressbuchverlage
   Das Meldegesetz erlaubt eine Auskunft an Adressbuchverlage über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und Anschrift von Einwohnern, 

die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Dieser Auskunftserteilung können Sie widersprechen; eine Begründung ist nicht erforderlich.

 1.5  Auskünfte zum Zwecke der Direktwerbung
  Sie haben das Recht, der Weitergabe Ihrer Daten für Zwecke der Direktwerbung zu widersprechen (Art. 7 MeldeG).
   Soweit aus Adressanfragen ersichtlich ist, dass sie für Zwecke der Direktwerbung erfolgen, ist die Auskunftserteilung nur dann zulässig, 

wenn Sie nicht widersprochen haben.

 1.6  Automatisierter Abruf
    Ein automatisierter Abruf über das Internet ist nicht zulässig, wenn der Betroffene dieser Form der Auskunftserteilung widersprochen hat. 

Eine Begründung für den Widerspruch ist nicht erforderlich (Art. 31 Abs. 3 MeldeG).

2. Auskunftssperren, für die eine Begründung erforderlich ist:

 Auskunftssperre bei Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen
  Die Entscheidung über Ihren Antrag liegt im Ermessen der Meldebehörde. Wird dem Antrag zugestimmt, wirkt die Auskunftssperre gegen 

alle, ausgenommen öffentliche Stellen und den Betroffenen selbst.
  Der Antrag muss begründet sein; evtl. können Nachweise gefordert werden.
  Haben Sie mehr als eine Wohnung, so gilt die Auskunftssperre nur für die Meldebehörde, bei der Sie die Auskunftssperre beantragt haben; 

gegebenenfalls auch bei der Meldebehörde der letzten früheren Wohnung und den für weitere Wohnungen zuständigen Meldebehörden eine 
Auskunftssperre beantragen.

 Die Auskunftssperre gilt
 • nur gegenüber Privatpersonen
  und
 • hat keine Auswirkungen auf Datenübermittlungen
  – für den öffentlichen Bereich nach Art. 27 und 28 MeldeG
        und
  – an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften nach Art. 29 MeldeG.

N
ac

hd
ru

ck
, N

ac
ha

hm
un

g,
 k

op
ie

re
n 

un
d

el
ek

tr
on

is
ch

e 
Sp

ei
ch

er
un

g 
ve

rb
ot

en
!

B
es

te
ll-

N
r. 

 4
09

 1
50

 2
50

1 
40

2 
   

   
   

   
   

   
   

  0
91

2
Te

l.
0

89
/3

74
36

-0
·F

ax
0

89
/3

74
36

-3
44

·s
er

vi
ce

@
ju

en
gl

in
gv

er
la

g.
de

    


	1: 
	4: 
	5: 
	6: 
	8: 
	7: 
	10: 
	11: 
	9: Off
	12: 
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	16: Off
	17: Off
	18: Off
	19: Off
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	_pers0: 
	_pers3: 
	_pers4: ,
	_pers5:  
	_pers6:  , ,  
	_pers7:   
	_pers8: 
	_pers2:  
	_pers: ######
	_ref: 
	_persa:  , 08.04.2010
	_liz: Lizenziert für 
	_pers1:  
	_pers9: , 08.04.2010
	Form: 
	FormPublish#2: 
	LocalSaveURL#4: https://formular-gateway.de/NetSave/Buffer?action=save#FDF


	Print: 
	Clear: 
	Save: 
	WAPPEN: 


